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Haushaltssatzung der Stadt Idar-Oberstein 
für das Jahr 2025 vom 28.03.2023

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 29.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach 
Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 27.03.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 90.706.475 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 104.926.800 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -14.220.325

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -17.287.775

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.266.350 

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 17.710.050 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -9.443.700

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -26.731.475

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festge- 
setzt für 

zinslose Kredite auf 0 Euro 

verzinste Kredite auf 9.443.700 Euro 

Zusammen auf 9.443.700 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf, 10.480.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden 

müssen, beläuft sich auf 5.050.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 105.000.000 Euro
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§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Stadtwerke auf 19.842.080 Euro 

Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf 0 Euro 

zusammen auf 19.842.080 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Stadtwerke auf 4.000.000 Euro 

Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf 0 Euro 

zusammen auf 4.000.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Stadtwerke auf 0 Euro 

darunter: 

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite 0 Euro 
aufgenommen werden müssen 

Baubetriebshof (Sondervermögen gem. § 80 Abs. 1 Nr. 3 GemO) auf 0 Euro 

darunter: 

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite 0 Euro 
aufgenommen werden müssen 

zusammen auf 0 Euro 

darunter: 

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite 0 Euro 
aufgenommen werden müssen 

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 222 v. H. 

- Grundsteuer B auf 800 v. H. 

- Gewerbesteuer auf 420 v. H. 

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden 

- für den ersten Hund 96,00 Euro 

- für den zweiten Hund 96,00 Euro 

- für jeden weiteren Hund 96,00 Euro 

- für den ersten gefährlichen Hund 192,00 Euro 

- für den zweiten gefährlichen Hund 192,00 Euro 

- für jeden weiteren gefährlichen Hund 192,00 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt: 
Die Straßenreinigungsgebühren betragen je Meter Straßenfronlänge für die Reinigungsklassen 

1 (einmalige Reinigung in der Woche) 1,04 Euro 

2 (zweimalige Reinigung in der Woche) 2,08 Euro 

3 (siebenmalige Reinigung in der Woche) 36,50 Euro
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§ 8 Wertgrenze für Investitionen 

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 59.305.389,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 121.817.977,44 Euro 
(vorl. Rechnung), zum 31.12.2023 121.912.457,44 Euro (Planwerte), zum 31.12.2024 133.472.544,44 Euro (Planwerte) und zum 31.12.2025 119.252.219,44 Euro.

§ 10 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2025 bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird wie folgt festgesetzt:

a) Allgemeine Verwaltung Beamte - 
TV-Beschäftigte - 

b) Eigenbetrieb Stadtwerke Beamte - 
TV-Beschäftigte - 

c) Sondervermögen Baubetriebshof Beamte - 
TV-Beschäftigte -

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetztes an Beamtinnen und Beamte 
werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen 2.500 Euro 

2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen 5.000 Euro

§12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

Idar-Oberstein, den 28.03.2025

Frühauf 
Oberbürgermeister
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Statistische Werte

Einwohnerzahl 
nach den melderechtlichen Bestimmungen (mit Hauptwohnung gemeldete Personen)

Stand: 30.06.2024 = 30.913 
Stand: 30.06.2023 = 30.706 
Stand: 30.06.2022 = 30.535 
Stand: 30.06.2021 = 29.998 
Stand: 30.06.2020 = 29.954 
Stand: 30.06.2019 = 30.216 
Stand: 30.06.2018 = 30.072 
Stand: 30.06.2017 = 30.162 
Stand: 30.06.2016 = 30.131 
Stand: 30.06.2015 = 29.804 
Stand: 30.06.2014 = 29.906 
Stand: 30.06.2013 = 30.070 
Stand: 30.06.2012 = 30.368 
Stand: 30.06.2011 = 30.810 
Stand: 30.06.2010 = 31.025 
Stand: 30.06.2009 = 31.447

Gesamtfläche der Stadt in qkm = 91,56 km² 

Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen in km = 205,81

Zusammensetzung des Stadtrates
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I. Allgemeine Erläuterungen

Gemeinden haben nach Art. 8 § 1 Abs. 1 KomDoppikLG ab 2007 ihre Bücher nach den Regeln der 
doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. 
Die Stadt Idar-Oberstein hat dabei von § 1 Abs. 2 KomDoppikLG Gebrauch gemacht und führt auf- 
grund des Beschlusses des Stadtrates vom 20.12.2006 ab dem Haushaltsjahr 2009 die Bücher nach 
den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden.

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind
· Die Ergebnisrechnung 
· Die Finanzrechnung 
· Die Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V). Sie er- 
fasst periodengerecht die Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und
ñverbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur 
Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und 
weist ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus. 

Der Haushalt wird gemäß § 96 Abs. 4 Nr. 3 GemO i. V. m. § 4 GemHVO ab dem Haushaltsjahr 2016 
funktional nach dem vom Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Produktrahmen- 
plan in sieben Teilhaushalte gegliedert, denen insgesamt 114 Produkte zugeordnet sind. 
Eine Übersicht der den Teilhaushalten zugeordneten Produkte befindet sich am Anfang des jeweili- 
gen Teilhaushaltes. 
Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind Produktbeschreibungen im Haushaltsplan dargestellt, die in den 
nächsten Jahren sukzessive um Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen sind. 

Zusätzlich werden in den Betrieben gewerblicher Art ab dem Haushaltsjahr 2016 die Erträge und die 
Aufwendungen netto geplant, soweit diese einer Umsatzbesteuerung unterliegen.

Seite 8



II. Rückblick auf die Vorjahre 2023 und 2024

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 wurden am 14.12.2022 vom Stadtrat beschlossen und 
im Rahmen der Rechtskontrolle der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.01.2023 bestätigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ergab sich die Notwendigkeit einen Nachtragshaushalt aufzu- 
stellen und zu beschließen, da trotz den bereits vorsichtig veranschlagten Steuererträgen ein noch 
stärkerer Rückgang hierbei zu verzeichnen ist. 
Dieser Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 wurde vom Stadtrat am 19.07.2023 beschlossen und 
im Rahmen der Rechtskontrolle der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.07.2023 bestätigt.

Demnach wies der Gesamtergebnishaushalt in der Planung einen Jahresüberschuss von 
94.480 € aus. Der Gesamtfinanzhaushalt schloss mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 
122.738.530 €, der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 
-115.522.920 Ä (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 
-7.215.610 Ä (F 33) zusammensetzt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ergeben sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt voraussichtlich 
Verschlechterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 7.400.000 Ä. 

Die Erträge reduzieren sich voraussichtlich um insgesamt rd. 12.700.000 Ä. 
Ursächlich hierfür ist insbesondere ein entgegen der Planung weiterer Rückgang im Bereich der 
Steuererträge (rd. 20.400.000 Ä) sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer 
(461.000 Ä), die sich entgegen dem Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts und der zu­ 
grunde liegenden Steuerschätzung des Landes vom Mai 2023 vermindert haben. 

Diesen Mindererträgen stehen Minderaufwendungen in Höhe von voraussichtlich rd. 5.700.000 Ä 
entgegen, die sich im Wesentlichen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen 
(rd. 2.400.000 Ä), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3.600.000 Ä) sowie für die Ge­ 
werbesteuerumlage (rd. 2.300.000 Ä) ergeben.

Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen verbessert sich um voraus- 
sichtlich rd. 480.000 Ä, insbesondere aufgrund höherer Zinserträge für Finanzanlagen.
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2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 wurden am 10.04.2024 vom Stadtrat beschlossen und 
von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.05.2024 genehmigt.

Demnach wies der Gesamtergebnishaushalt in der Planung einen Jahresüberschuss in Höhe 
von 11.560.087 € aus. Der Gesamtfinanzhaushalt schloss mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 
63.489.863 €, der sich aus dem Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von
- 50.256.113 Ä (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 
- 13.233.750 Ä (F 33) zusammensetzt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 ergeben sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt voraussichtlich 
Verbesserungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 10.000.000 Ä.

Die Erträge reduzieren sich voraussichtlich um insgesamt rd. 6.500.000 Ä. 
Ursächlich hierfür ist insbesondere ein weiterer Rückgang im Bereich der Steuererträge 
(rd. 2.000.000 Ä) sowie bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (530.000 Ä), die 
sich entgegen dem Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts und der zugrunde liegenden Steuer- 
schätzung des Landes vom November 2023 vermindert haben.

Diesen Mindererträgen stehen Minderaufwendungen in Höhe von voraussichtlich rd. 12.800.000 Ä 
entgegen, die sich im Wesentlichen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen 
(rd. 2.700.000 Ä), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 5.600.000 Ä) sowie für die Ge­ 
werbesteuerumlage (rd. 2.500.000 Ä) ergeben.
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III. Haushaltsjahr 2025

1. Gesamtergebnishaushalt:

2024 2025 Veränderung

EUR EUR EUR

158.177.605 90.706.475 -67.471.130

146.617.518 104.926.800 -41.690.718

11.560.087 -14.220.325 -25.780.412 Verschlechterung

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis (Defizit)

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist in der Planung bei ordentlichen Erträgen von 
90.706.478 Ä (Positionen E8 und E17) und ordentlichen Aufwendungen von 104.926.800 Ä (Positi­ 
onen E15 und E18) einen Jahresfehlbetrag von 14.220.325 € aus. Gegenüber dem Planansatz 
des Jahres 2024 bedeutet dies eine Verschlechterung von rd. 25.800.000 €.

Die Erträge vermindern sich demnach um voraussichtlich rd. 67.500.000 €, was insbesondere 
aus einer entgegen dem Vorjahr um rd. 59.100.000 Ä niedrigeren ertragswirksamen Auflösung des 
Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (vgl. Pos. E2 & E7) resultiert. 
Zudem wird unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes aufgrund zu erwartender und vorliegen- 
der ñ von Finanzämtern festgesetzter ñ Steuermessbescheide mit Mindererträgen bei der Gewer- 
besteuer in Höhe von rd. 15.900.000 Ä gerechnet. 

Die verpflichtende Umsetzung der Grundsteuerreform des Bundes zum 01.01.2025 führt - aufgrund 
fehlender landesspezifischer Regelungen in Rheinland-Pfalz für die Kommunen - in der Summe aller 
grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Stadtgebiet zu wesentlich niedrigeren Grundsteuerwerten. 
Zur Wahrung der Aufkommensneutralität der Grundsteuererträge für die Stadt wurde der Hebesatz 
der Grundsteuer A von 345%- auf 222%-Punkte abgesenkt und der Hebesatz der Grundsteuer B 
von 535%- auf 800%-Punkte angehoben. 
Die sich hieraus ergebenden Erträge belaufen sich dann wie im Vorjahr auf rd. 5.890.000 Ä. 

Mindererträge werden bei der Weiterleitung der den Landkreisen im Rahmen des Landesaufnahme- 
gesetzes zur Verfügung stehenden Mittel für Integration (Integrationspauschale) bei gleichbleiben- 
den Verteilerschlüsseln innerhalb des kreisangehörigen Raumes (40%) erwartet (rd. 608.000 Ä). 

Aufgrund der im für den Finanzausgleich 2025 maßgeblichen Zeitraum (IV. Quartal 2023 - III. Quar- 
tal 2024) nochmals stark gesunkenen eigenen Steuerkraft erhält die Stadt im Jahr 2025 wieder 
Schlüsselzuweisung B und Landeszuweisungen für Stationierungskräfte von voraussichtlich insge- 
samt rd. 6.100.000 Ä. 

Basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2024 wird im Rahmen 
der Einkommensteuer insgesamt mit einem höheren Aufkommen im Vergleich zur Steuerschätzung 
des Vorjahres gerechnet, was in der Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 371.000 Ä führt. 
Zeitgleich wird aber im Rahmen der Umsatzsteuer mit Minderträgen (25.000 Ä) gerechnet, was auf 
ein entsprechend niedriger prognostiziertes Gesamtaufkommen zurückzuführen ist. 

Zusätzliche Mehrerträge ergeben sich voraussichtlich bei den Kostenerstattungen des Landkreises 
für die Personalkosten in Kindertagesstätten (rd. 1.200.000 Ä) und für die Jugendhilfe (600.000 Ä), 
was einerseits auf höhere Personalaufwendungen sowie niedriger eingeplanten Erstattungen für 
Vorjahre hierfür und andererseits auf steigende Jugendhilfeaufwendungen zurückzuführen ist, vgl. 
Pos. 6.
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Die Aufwendungen vermindern sich um voraussichtlich rd. 41.700.000 €, was im Wesentlichen 
durch die Entwicklung bei den Steuereinnahmen bedingt ist. 
Die im Vergleich zur Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) stark gesunkene eigene Steuerkraft 
im für den Finanzausgleich 2025 maßgebenden Zeitraum (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024) 
führen trotz voraussichtlich höherem Umlagesatz (44,7%) zu Minderaufwendungen bei der Kreisum- 
lage (rd. 32.100.000 Ä) sowie zum Wegfall der an das Land zu zahlenden Finanzausgleichsumlage 
(Minderaufwendungen rd. 10.300.000 Ä). 
Aus den voraussichtlich niedrigeren Steuererträgen resultieren aber auch Minderaufwendungen für 
die Gewerbesteuerumlage (rd. 875.000 Ä). 

Im Rahmen der Aufwendungen der sozialen Sicherung ergeben sich voraussichtlich Mehraufwen- 
dungen von rd. 230.000 Ä, welche insbesondere auf veränderte Fallzahlen in den Bereichen der 
Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (200.000 Ä), der Hilfen für seelisch 
behinderte Menschen (200.000 Ä) und für junge Volljährige (210.000 Ä) sowie der Vollzeitpflege 
(535.000 Ä) und der Sozialpädagogischen Familienhilfe (100.000 Ä) ergeben, denen jedoch auch 
voraussichtliche Minderaufwendungen bei der Heimunterbringung entgegenstehen (1.000.000 Ä). 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraus- 
sichtlich rd. 600.000 Ä. Nähere Erläuterung hierzu unter Pos. E9. 

Ebenfalls wird aufgrund in Vorjahren angeschaffter Vermögensgegenstände oder fertiggestellter 
Baumaßnahmen und deren bilanziell erfolgter Aktivierung mit höheren Abschreibungen (800.000 Ä) 
gerechnet, denen jedoch aufgrund von unterschiedlichen Zuweisungen auch Mehrerträge in Höhe 
von rd. 190.000 Ä aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen entgegenstehen (vgl. 
Pos. E2 und E13).

Aufgrund der planmäßig notwendigen Aufnahme neuer Liquiditätskredite von rd. 17.880.000 und 
Investitionskredite (9.440.000 Ä) erhöhen sich die Zinsaufwendungen um voraussichtlich 
rd. 254.000 Ä auf insgesamt rd. 449.000 Ä. 
Entlastend ergibt sich im Jahr 2025 voraussichtlich eine niedrigere Finanzaufwendungen für die Ver- 
lustabdeckung der Bäder (140.000 Ä, vgl. E18), da im Vorjahr geplante Sanierungsmaßnahmen im 
Jahr 2025 nicht mehr veranschlagt sind.

Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen und verstößt damit gegen das Ausgleichsgebot 
des § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.
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Erträge: 
Die Stadt erwartet im Jahr 2025 insgesamt laufende Erträge von 90.093.895 Ä. 
Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 612.580 Ä betragen die or­ 
dentlichen Erträge somit 90.706.475 Ä.

Aufwendungen: 
Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2025 voraussichtlich 
103.086.140 Ä. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. 1.840.660 Ä 
werden insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 104.926.800 Ä erwartet.

Steuern und ähnliche 
Abgaben; 55.419.700 Ä ; 

35,04%

Zuwendungen, 
Umlagen und sostige 

Transfererträge; 
12.377.845 Ä ; 7,83%

Erträge der sozialen Sicherung; 
4.768.500 Ä ; 3,01%

1.240.000 Ä ; 0,78% Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; 3.826.590 Ä ; 2,42%

Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 
12.683.340 Ä ; 8,02% 

privatrechtliche Leistungsentgelte;

Sonstige laufende 
Erträge; 67.431.700 Ä ; 

42,63%

Zins- und sonstige 
 Finanzerträge; 
429.930 Ä ; 0,27%

Ordentliche Erträge

Personal- & Versorgungs- 
aufwendungen; 28.707.400 Ä ; 

27,36%

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen; 
16.499.930 Ä ; 15,73%

Abschreibungen; 
4.762.500 Ä ; 4,54% 

Sonstige laufende Aufwendungen; 5.944.180 Ä ; 
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen; 1.840.660 Ä ; 1,75% 5,67%

Zuwendungen, 
Umlagen, sonstige 

Transferaufwendungen; 
32.679.130 Ä ; 31,14%

Aufwendungen der 
sozialen Sicherung; 

14.493.000 Ä ; 13,81%

Ordentliche Aufwendungen
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1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Erträge

2024 2025 Veränderung
Pos. E1 EUR EUR EUR

55.419.700 39.998.700 -15.421.000 Verschlechterung
Steuern und ähnliche 
Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 39.998.700 Ä um insgesamt 
rd. 15.400.000 Ä niedriger veranschlagt als im Vorjahr. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Steuererträge einzeln dargestellt:

2024 2025 +/-
30.200.000 14.300.000 -15.900.000
5.885.000 5.885.000 0

900.000 950.000 50.000
174.000 174.000 0

12.515.000 12.886.000 371.000
4.421.000 4.396.000 -25.000
1.312.000 1.395.000 83.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ausgleichsleistungen Familienausgleich

Gewerbesteuer
Grundsteuer B
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Trotz entgegen dem Vorjahr gleichbleibendem Hebesatz ergeben sich bei der Gewerbesteuer vo- 
raussichtlich Mindererträge von 15.900.000 Ä, was auf zu erwartende bzw. bereits vorliegende ñ von 
Finanzämtern festgesetzter ñ Messbescheide zurückzuführen ist. 

Die Grundsteuerreform des Bundes zum 01.01.2025 führt - aufgrund fehlender landesspezifischer 
Regelungen in Rheinland-Pfalz für die Kommunen - in der Summe aller grundsteuerpflichtigen 
Grundstücke im Stadtgebiet zu wesentlich niedrigeren Grundsteuerwerten. 
Zur Wahrung der Aufkommensneutralität der Grundsteuererträge für die Stadt wurde der Hebesatz 
der Grundsteuer B von 535%- auf 800%-Punkte angehoben. 
Die sich hieraus ergebenden Erträge belaufen sich dann wie im Vorjahr auf rd. 5.890.000 Ä. 

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2024 ergibt sich im Rah- 
men der Einkommensteuer insgesamt ein voraussichtlich höheres Aufkommen im Vergleich zur 
Steuerschätzung des Vorjahres, was in der Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 371.000 Ä 
führt. Ebenso ergeben sich voraussichtliche Mehrerträge aus den Ausgleichsleistungen des Famili- 
enausgleichs in Höhe von 83.000 Ä. 
Zeitgleich wird aber im Rahmen der Umsatzsteuer mit Minderträgen von 25.000 Ä gerechnet, was 
auf ein entsprechend niedriger prognostiziertes Gesamtaufkommen zurückzuführen ist.
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2024 2025 Veränderung
Pos. E2 EUR EUR EUR

12.377.845 18.262.615 5.884.770
Zuwendungen, allgemeine 
Umlagen und sonstige 
Transfererträge

Verbesserung

Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Stadt aufgrund der stark gesunkenen eigenen Steuer- 
kraft ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder Schlüsselzuweisung B in Höhe von voraussichtlich rd. 
4.200.000 Ä erhalten wird. 
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B wird die eigene Finanzkraftmesszahl (Steuerkraft) 
der Ausgleichsmesszahl (Bedarf) gegenübergestellt. Von dem die Finanzkraft übersteigenden Be- 
trag werden 90% als Schlüsselzuweisung B gezahlt. 
Zusätzlich erhält die Stadt Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 1.900.000 Ä für Stationierungs­ 
kommunen. 

Durch die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen durch den Landkreis im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mitteln für Integration ergeben sich aufgrund des voraussichtlich niedrigeren 
Aufkommens bei gleichbleibenden Verteilerschlüsseln voraussichtlich Mindererträge im Rahmen der 
Integrationspauschale von rd. 608.000 Ä. 

Aufgrund voraussichtlich steigender Personalkosten durch Stellenmehrungen in neuen Kindertages- 
stätten sowie Tarifsteigerungen wird bei den Landeszuweisungen zu den Personalkosten in eigenen 
Kindertagesstätten und in Kindertagesstätten freier Träger mit Mehrerträgen von 500.000 Ä gerech­ 
net. 

Durch Fertigstellung und Aktivierung einzelner Maßnahmen erhöhen sich die Erträge aus der Auflö- 
sung von Sonderposten um rd. 190.000 Ä. 
Diese setzen sich insbesondere aus erhaltenen Zuweisungen für die Raumlufttechnischen Anlagen 
in Schulen (rd. 117.000 Ä) und Kindertagesstätten (17.000 Ä) wie auch für Gemeindestraßen 
(21.000 Ä) und die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes (34.000 Ä) zusammen. 

Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung werden entgegen den Vorjahren keine Landesförderun- 
gen aus dem Programm KIPKI mehr eingeplant (322.000 Ä). 

Zusätzlich wird im Rahmen des Projektes ÑZukunftsfähige Innenstädte und Zentrenì mit niedrigeren 
Landeszuweisungen gerechnet (rd. 210.000 Ä), denen aber auch entsprechende Minderaufwendun­ 
gen entgegenstehen (rd. 280.000 Ä, vgl. E10).

2024 2025 +/-
0 4.228.000 4.228.000
0 1.869.000 1.869.000

2.502.000 2.902.000 400.000
3.614.000 3.714.000 100.000
1.451.000 842.700 -608.300
1.332.000 1.521.600 189.600Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuweisung Stationierungsgemeinde
Zuschüsse vom Land für eigene Kita

Schlüsselzuweisung B inkl. Stationierung

Zuschüsse vom Land für freie Träger Kita
Integrationspauschale nach dem LAufnG
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Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge beschrieben:

Schlüsselzuweisung B: 
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die auf Grund- 
lage der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt berechnet wird - der Ausgleichsmesszahl - die den fik- 
tiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wird nach den 
Neuregelungen des LFAG ab 2023 zu 90% als Schlüsselzuweisung B gezahlt. 

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt im maßgeblichen Zeitraum (IV. Quartal 2023 ñ III. Quartal 2024) 
unterschreitet aufgrund nochmals stark rückläufiger Steuererträge die Ausgleichsmesszahl (Be- 
darfsmesszahl), was dazu führt, dass die Stadt im Jahr 2025 wieder Schlüsselzuweisung B und 
Zuweisungen als Stationierungsgemeinde erhält (insgesamt rd. 6.100.000 Ä).

Integrationspauschale nach dem Landesaufnahmegesetz: 
Nach den Bestimmungen des Landesaufnahmegesetzes erhalten die Landkreise und kreisfreien 
Städte zur Unterstützung bei der Aufnahme, Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen 
Landespauschalen, an denen die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrem Gebiet angemessen 
zu beteiligen sind. 
Unter Berücksichtigung der bisherigen Verteilungsschlüssel der Vorjahre (40%) und des voraus- 
sichtlichen Aufkommens für den Landkreis Birkenfeld wird mit Mindererträgen von rd. 608.000 Ä 
gerechnet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 
Sonderposten sind in der Regel Finanzmittel, die die Stadt von Dritten für entsprechende (abzu- 
schreibende) Vermögensgegenstände erhalten hat (bspw. Investitionszuschüsse) und parallel zu 
den jeweiligen Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden. 
Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich 
im Jahr 2025 voraussichtlich auf 1.521.600 Ä und erhöht sich um rd. 190.000 Ä. 

Dies ist wie bereits erwähnt im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass durch die Aufstellung des 
Jahresabschlusses 2022 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 die Grundlagendaten we- 
sentlich besser kalkulierbar sind als in den Vorjahren.

2024 2025 Veränderung
Pos. E3 EUR EUR EUR

4.768.500 4.145.500 -623.000 Verschlechterung
Erträge der sozialen 
Sicherung

Durch voraussichtliche Minderaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses (vgl. Pos. E13) 
vermindern sich auch die Kostenerstattungen hierfür um 300.000 Ä.

Zudem werden durch voraussichtlich niedrigere Fallzahlen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Mindererträge in Höhe von rd. 300.000 Ä erwartet, denen 
jedoch in gleicher Höhe Minderaufwendungen entgegenstehen.
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Entgegen dem Vorjahr ergeben sich durch die voraussichtliche Abnahme von Fallzahlen Minderer- 
träge bei der Hilfe zur Erziehung in der Tagesgruppe (150.000 Ä) denen entsprechende Minderauf- 
wendungen entgegenstehen. 

Aufgrund der Zunahme von Fallzahlen und von Kostensteigerungen wird bei der Hilfe für seelisch 
behinderte Menschen sowie bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind 
bei entsprechenden Mehraufwendungen (vgl. Pos. E 13) mit Mehrerträgen bei den Kostenerstattun- 
gen des Landkreises hierfür gerechnet (50.000 Ä bzw. 60.000 Ä).

2024 2025 Veränderung
Pos. E4, E5 und E6 EUR EUR EUR

3.826.590 2.844.090 -982.500

1.240.000 1.599.500 359.500

12.683.340 14.526.740 1.843.400

17.749.930 18.970.330 1.220.400

öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte
privatrechtliche 
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen

Verbesserung

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich voraussichtlich Mindererträge in 
Höhe von rd. 1.000.000 Ä, die im Wesentlichen auf im Vorjahr eingeplante und realisierte Erträge 
bei den Friedhofsgebühren zurückzuführen sind, die im Haushaltsjahr 2025 ertragsmäßig nicht mehr 
zu veranschlagen sind. 

Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind überwiegend durch voraussicht- 
liche Mehrerträge im Bereich der Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten in Träger- 
schaft der Stadt begründet (352.000 Ä), da die beschlossene Entlastung der teilnehmenden Familien 
in Vorjahren zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 aufgrund der finanziellen Situation der Stadt nicht 
fortgesetzt werden konnte und im Haushaltsjahr 2025 diese entgegen dem Vorjahr wieder ganzjäh- 
rig erhoben werden. 

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rd. 1.800.000 Ä. 
Aufgrund voraussichtlich steigender Personalaufwendungen in Kindertagesstätten erhöhen sich die 
Erstattungen des Landkreises hierfür um rd. 1.200.000 Ä.

Zusätzlich wird mit Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen des Landkreises im Bereich der Ju- 
gendhilfe (600.000 Ä) gerechnet, welche insbesondere auf gestiegene Jugendhilfeaufwendungen im 
Abrechnungszeitraum zurückzuführen ist.

2024 2025 Veränderung
Pos. E7 EUR EUR EUR

67.431.700 8.716.750 -58.714.950 Verschlechterungsonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge vermindern sich insbesondere durch voraussichtliche Minderer- 
träge aus der Auflösung des in Vorjahren gebildeten Sonderpostens für den kommunalen Finanz- 
ausgleich in Höhe von rd. 59.100.000 Ä.

Für die Veräußerung von Grundstücken sind Mehrerträge von rd. 500.000 Ä veranschlagt.
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Aufwendungen:
2024 2025 Veränderung

Pos. E9 EUR EUR EUR

28.111.500 28.707.400 595.900 Verschlechterung
Personal- und 
Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich entgegen dem Planansatz des Haus- 
haltjahres 2024 voraussichtlich um rd. 600.000 Ä auf insgesamt rd. 28.700.000 Ä. 

Ausgehend vom vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 sowie den im Haushaltsjahr 2024 planmäßi- 
gen Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sowie den voraussicht- 
lichen Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erhöhen 
sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.450.000 Ä 

Für das Haushaltsjahr 2025 sind aufgrund von voraussichtlichen Tariferhöhungen (ab Januar 2025 
durchschnittlich 5%) Mehraufwendungen von rd. 815.000 Ä veranschlagt.

Dem zusätzlichen Personalbedarf in den Bereichen des Ordnungsamtes (Mitarbeiter/in Straßenver- 
kehrsbehörde), dem Gebäudemanagement (Mitarbeiter/in Veranstaltungstechnik sowie Mitarbei- 
ter/in Reinigungs- und Wirtschaftsdienst), des Stadtbauamtes (Mitarbeiter/in GIS) sowie des Tief- 
bauamtes (Meister/in Gartenbau und Mitarbeiter/in Baumkontrolle) wurde in der Hochrechnung 2025 
mit zusätzlichen Personalkosten (ab der jeweils geplanten Stellenbesetzung) in Höhe von 
ca. 800.000 Ä Rechnung getragen.

Aufgrund der Fertigstellung neuer Kindertagesstätten werden sich die Personalaufwendungen für 
Erzieher*innen um voraussichtlich rd. 1.200.000 Ä erhöhen. 

Die vorgenannten Personalaufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung noch- 
mals überarbeitet und aufgrund der Unsicherheiten bei den Zeitpunkten der Stellenbesetzung wie 
auch der Tarifabschlüsse nochmals pauschal reduziert und belaufen sich im vorliegenden Entwurf 
daher auf insgesamt rd. 2.400.000 Ä. 

Minderaufwendungen ergeben sich voraussichtlich bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendun- 
gen bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (180.000 Ä) und zu Beihilferückstellungen 
(281.000 Ä) für aktive Beamte und die Personalaufwendungen werden durch eine im Vergleich zum 
Vorjahr höhere Reduzierung der nicht zahlungswirksamen Auflösungen für Rückstellungen (insbe- 
sondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen) um rd. 470.000 Ä zusätzlich entlastet. 
In der Summe werden die Personalaufwendungen damit im Rahmen der nicht zahlungswirksamen 
Aufwendungen für Rückstellungen im Ergebnishaushalt um rd. 931.000 Ä entlastet.

2024 2025 Veränderung
Pos. E10 EUR EUR EUR

15.941.200 16.499.930 558.730 Verschlechterung
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich entgegen dem Haushaltsjahr 2024 um 
planmäßig rd. 560.000 Ä auf insgesamt 16.499.930 Ä. Sie entsprechen rd. 16,01% der laufenden 
Aufwendungen.
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Sie setzen sich wie folgt zusammen:

2024 2025 +/-

1.768.200 1.911.480 143.280

5.271.800 5.411.900 140.100

1.191.400 1.386.250 194.850

6.807.800 6.777.000 -30.800
902.000 1.013.300 111.300

15.941.200 16.499.930 558.730

Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall

Aufwand für die Unterhaltung und 
Bewirtschaftung
Weitere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen
Kostenerstattungen
Sonstige Aufwendungen

Die Aufwendungen für Energie /Wasser/Abwasser/Abfall erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 
insgesamt rd. 143.000 Ä. Dies resultiert im Wesentlichen aus voraussichtlich höheren Aufwendun- 
gen für Heizung (rd. 105.000 Ä), Strom (rd. 17.500 Ä) und Wasser/Abwasser (16.000 Ä) für städti- 
schen Liegenschaften. 
Insgesamt fallen voraussichtlich folgende Aufwendungen an:

2024 2025 +/-
797.850 815.350 17.500

123.550 139.780 16.230

765.850 871.050 105.200

80.950 85.300 4.350
1.768.200 1.911.480 143.280

Aufwand für Energie

Aufwand für Wasser und Abwasser

Aufwand für Heizung (Heizkosten)

Aufwendungen für Abfall

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gliedern sich in Bewirtschaftungskos- 
ten von 696.600 Ä und Unterhaltungskosten von 4.715.300 Ä und erhöhen sich gegenüber dem 
Vorjahr um voraussichtlich rd. 140.000 Ä.

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich dabei um voraussichtlich rd. 74.000 Ä, was insbesondere 
auf voraussichtlich höhere Bewirtschaftungskosten für städtische Liegenschaften in Höhe von rd. 
75.000 Ä zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung erhöhen sich hingegen um insgesamt rd. 65.000 Ä. 
Diese Erhöhung ist einerseits auf voraussichtliche Mehraufwendungen für die Unterhaltung der städ- 
tischen Schulen (rd. 285.000 Ä), den Kindertagesstätten (rd. 40.000 Ä), den kommunalen Sportstät- 
ten (rd. 90.000 Ä) und der Messehalle (46.000 Ä) zurückzuführen. 
Durch dringend notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherung im städtischen Forst- 
wald ergeben sich voraussichtliche Mehraufwendungen von 95.000 Ä. 
An städtischen Friedhöfen sind Mehraufwendungen von rd. 114.000 Ä eingeplant, welche insbeson­ 
dere auf Arbeiten am Zentralfriedhof Idar (73.000 Ä) und Friedhof Hohenau (39.000 Ä) bedingt sind. 

Diesen Mehraufwendungen stehen sowohl aus in Vorjahren fertiggestellten Maßnahmen und durch 
die Verschiebung notwendiger Maßnahmen in Folgejahre Minderaufwendungen am Verwaltungs- 
gebäude (rd. 300.000 Ä), anderer Einrichtungen der Jugendarbeit (33.000 Ä) und beim ÖPNV 
(40.000 Ä) entgegen.
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Aus gleichen Gründen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen für die Unterhaltung von 
Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen (100.000 Ä).

Durch die teilweise erfolgte weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ergeben 
sich voraussichtlich Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr für die Unterhaltung des Lichtnet- 
zes von rd. 129.000 Ä.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich um rd. 195.000 Ä. 
Mehraufwendungen ergeben sich voraussichtlich für Essenskosten in Schulen und Kindertagesstät- 
ten (rd. 109.000 Ä), was neben den gestiegen Bezugskosten der Mahlzeiten auch auf weiter stei- 
gende Teilnehmerzahlen zurückzuführen ist. 
Auch sind u.a. zusätzliche Verwaltungsaufwendungen für Schulveranstaltungen (30.000 Ä) und für 
die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial (20.000 Ä) veranschlagt. 

Die Kostenerstattungen vermindern sich trotz voraussichtlicher Mehraufwendungen für den Baube- 
triebshof für die Unterhaltung und die Reinigung städtischer Liegenschaften (rd. 41.000 Ä) um plan- 
mäßig rd. 31.000 Ä. 
Dies ist im Wesentlichen auf im Haushaltsplan 2025 voraussichtlich niedrigere Kostenerstattungen 
der Stadt für die Grundschule Auf der Bein bedingt (rd. 75.000 Ä), die im Haushaltsjahr 2025 nicht 
mehr im Aufwand veranschlagt werden müssen, da diese Maßnahmen 2024 durchgeführt und wei- 
testgehend abgerechnet wurden. 

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 111.000 Ä. 
Diese sind insbesondere auf voraussichtliche Mehraufwendungen im Bereich der Kulturveranstal- 
tungen (Theatersommer und Jazztage jeweils 40.000 Ä) und auf notwendige Bewirtschaftungskos­ 
ten im Rahmen kommunaler Forstwirtschaft (46.000 Ä) zurückzuführen. 
Minderaufwendungen ergeben sich durch den zweijährigen turnusmäßigen Wechsel der Produktion 
des Bandes ÑEcht Edelì im Rahmen des Tourismus (26.000 Ä), denen aber auch unter Pos. E6 
entsprechende Mindererträge entgegenstehen.

2024 2025 Veränderung
Pos. E11 EUR EUR EUR

3.958.650 4.762.500 803.850 VerschlechterungAbschreibungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO sind die immateriellen Vermögensgegenstände und die Ver- 
mögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten 
über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. 
Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens. 
Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u. a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen der 
Stadt für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfän- 
gers zu erfassen. 
Basierend auf des bereits aufgestellten Jahresabschlusses 2022 und des vorläufigen aufgestellten 
Jahresabschluss 2023 und den in den Haushaltsjahren 2024 fertiggestellten Maßnahmen oder an- 
geschafften Vermögensgegenständen sowie einer hierauf basierenden Hochrechnung für 2025 er- 
höht sich das Gesamtvolumen der Abschreibungen voraussichtlich um rd. 800.000 Ä.
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2024 2025 Veränderung
Pos. E12 EUR EUR EUR

76.335.448 32.679.130 -43.656.318
Zuwendungen, Umlagen und 
sonst. Transferaufwendung.

Verbesserung

Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich im Einzel- 
nen um
· Zuschüsse zu den Personalkosten Kindertagesstätten freier Träger 3.705.000 Ä 
· Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Kindertagesstätten 3.716.300 Ä 
· Zuschüsse Sach- und Betriebskosten für Kindertagesstätten freier Träger 700.000 Ä 
· Gewerbesteuerumlage 1.560.000 Ä 
· Kreisumlage 22.401.000 Ä 
· Sonstige Zuwendungen (Vereine, SanierungsmaßnahmenÖ) rd. 596.000 Ä

Dabei verringert sich die Kreisumlage trotz des voraussichtlich höheren Umlagesatz von 44,7% auf- 
grund der stark gesunkenen eigenen Steuerkraft (vgl. Pos. E2) im relevanten Zeitraum (IV. Quartal 
2023 - III. Quartal 2024) um insgesamt rd. 32.100.000 Ä auf rd. 22.400.000 Ä. 
Aus gleichem Grund ist im Haushaltsjahr 2025 keine Finanzausgleichsumlage an das Land mehr zu 
zahlen, was zu Minderaufwendungen von rd. 10.300.000 Ä führt. 

Durch die zu erwartenden Mindererträge bei der Gewerbesteuer werden sich Minderaufwendungen 
für die Gewerbesteuerumlage von voraussichtlich rd. 875.000 Ä ergeben. 

Aufgrund der Änderung des Kita-Gesetzes im Jahr 2021 und des Personalmehrbedarfs sowie ge- 
stiegener Personalkosten wird bei der Weiterleitung der Landeszuschüsse für Personalkosten freier 
Träger mit Mehraufwendungen von 100.000 Ä gerechnet. Aus gleichem Grund wird auch bei den 
städtischen Zuschüssen in diesem Bereich mit Mehraufwendungen von 100.000 Ä gerechnet. 

Bei den Zuschüssen für Sach- und Betriebskosten in Kindertagesstätten freier Träger wird mit Min- 
deraufwendungen in Höhe von 150.000 Ä gerechnet.
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2024 2025 Veränderung
Pos. E13 EUR EUR EUR

14.265.000 14.493.000 228.000 Verschlechterung
Aufwendungen der sozialen 
Sicherung

In Relation zu den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von 103.086.140 Ä entspre- 
chen die Aufwendungen der sozialen Sicherung 14,06 %.

Soziales:

Die Aufwendungen der Sozialhilfe werden im Jahr 2025 voraussichtlich 811.000 Ä betragen erhöhen 
sich gegenüber dem Vorjahr um 71.000 Ä. 
Diese Mehraufwendungen sind auf voraussichtlich höhere Kostenbeteiligungen an den Landkreis 
im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (50.000 Ä) und auf planmäßig höhere Kosten­ 
beteiligungen der Stadt im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtung 
(21.000 Ä) zurückzuführen.

€- 

€- 

€- €200.000 €400.000 €600.000 €800.000

€- 

€-

- € 
 €-

€-

€-

€15.800 

700.000 €

€- 

 36.250 €

€-

150.300 €

161.000 €

73.550 €

0 €

- €

25.500 €

384.500 €

Allgemeine Sozialverwaltung (31110)

Hilfen zum Lebensunterhalt (31120)

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (31130)

Hilfe zur Gesundheit (31140)

Hilfe zur Pflege (31150)

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (31160)

Grundsicherung für Arbeitssuchende (31212)

Soziale Einrichtungen (31400)

Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege (33100)

Wohngeld (35110) Aufwendungen 
Erträge
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Jugend: 
Die Aufwendungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2025 voraussichtlich 13.682.000 Ä betragen und 
erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um 157.000 Ä.

Wie bereits in den letzten Jahren befinden sich die Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe weiterhin 
auf einem hohen Niveau. 
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang u. a. soziostrukturelle Ursachen wie Langzeitarbeitslo- 
sigkeit und damit verbundene Armutslagen sowie Veränderungen der familiären Lebensformen. 
Diese Einflussfaktoren haben in der Stadt Idar-Oberstein einen deutlich überdurchschnittlich hohen 
Anteil. 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird weiterhin versucht über die Etablierung von Kitaso- 
zialarbeit im Rahmen des Sozialraumbudget Bedarfslagen frühzeitig zu erkennen und so ungünsti- 
gen Entwicklungen und teureren Hilfeverläufen entgegenzuwirken.
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Die Kosten der Jugendhilfe erhöhen sich trotz voraussichtlichen Minderaufwendungen bei der Hei- 
merziehung und sonstigen betreuten Wohnformen (1.000.000 Ä) insbesondere in den Bereichen der 
Hilfen für seelisch behinderte Menschen (200.000 Ä), der Vollzeitpflege (535.000 Ä), der Hilfen für 
junge Volljährige (210.000) ñ im Wesentlichen bedingt durch Erhöhung der Entgelte für die Unter- 
bringung und kostenintensivere Fälle sowie durch Fallzahlsteigerungen. 
Bedingt durch die Erhöhung der Entgelte für entsprechende Leistungen erhöhen sich die Aufwen- 
dungen für sozialpädagogische Familienhilfe um 100.000 Ä und durch voraussichtliche Fallzunah- 
men wird auch bei den Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Mehrauf- 
wendungen in Höhe von 200.000 Ä gerechnet.

Entgegen den Planungen des Vorjahres wird im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit Minderauf- 
wendungen in Höhe von 140.000 Ä gerechnet, denen jedoch auch erheblich niedrigere Erträge ent- 
gegenstehen. 

Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen der einzelnen Bereiche detailliert dargestellt:

Verwaltung der Jugendhilfe (Produkt 36310): 
Die Erträge der Jugendhilfe aus der Kostenerstattung des Landkreises in Höhe von planmäßig rund 
80% der maßgeblichen Aufwendungen erhöhen sich aufgrund voraussichtlich steigender Finanz- 
auszahlungen um rd. 600.000 Ä.
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2021 2022 2023 2024

Jugendhilfe - Fallzahlen
36320 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

36335 Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen

36322 Beratung Personensorge

36331 Erziehungsbeistandschaft

36332 Sozialpädagogische Familienhilfe

36333 Erziehung in einer Tagesgruppe

36334 Vollzeitpflege

36352 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

36340 Hilfe für junge Volljährige
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VI.  Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehl- 

beträge 
gemäß Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) 

 

 
 
 
 
  





20100.4321000    20100.5254200 
21100.4414000    21100.5242000 
21100.4627100    21100.5238100 
21600.4414000    21600.5242000 
21600.4627100    21600.5238100 
31400.4416000    31400.5293000 
31400.4145000    31400.5293100 
36510.4145000    36510.5238100 u. 36510.5247000 
36510.4419000 u. 36510.4144250  36510.5612000 
36510.4414000    36510.5242000 
36520.4144200    36520.5419500 
36520.4144210    36520.5419200 
36520.4144220    36520.5419300 
36520.4144230    36520.5419400 
36520.4144260    36520.5419900 
51112.4629000    51112.5639000 
52120.4629000    52120.5249000 
54110.4720000    54110.5799000 
54130.4627100    54130.5233800 
54610.4627100    54610.5233800 
54621.4627100    54621.5233800 u. 54621.52360000 
54622.4627100    54622.5233800 u. 54622.52360000 
54624.4627100    54624.5233800 u. 54624.52360000 
54700.4145100    54700.5292000 
54700.4627100    54700.5231000 
55300.4145000    55300.5234100 
55510.4627100 u. 55510.4149000  55510.5233800 
57500.4425000 / 4425007 / 4425019 57500.5292000 / 5292200 / 5292300 / 5292400 
57510.4425020 57510.5292200 
57510.4425021 57510.5292300 
57510.4425007 / 4425019/ 4629019 57510.5292000 / 5292010 / 5292020 / 5292030 /    

           5613101  
61100.4013000    61100.5431000 
61100.4792000    61100.5791000 
 
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen aus Abschreibun-
gen verwendet werden. 
 
Mehrerträge bzw. -einzahlungen im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art aus Steuererstattungen 
bzw. Rückzahlungen aus Umsatzsteuerzahlungen der Vorjahre dürfen für entsprechende Mehrauf-
wendungen und -auszahlungen verwendet werden. 
 
 
  



Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) 
 
Gemäß § 16 Abs. 1 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes 
gegenseitig deckungsfähig; bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem 
Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaus-
halt. 
 
Ausgenommen hiervon werden Bereiche, die jeweils teilhaushaltsübergreifend gemäß § 16 Abs. 2 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden: 
 

Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppen 50 und 51) 
Erstattungen an den Baubetriebshof (Unterkonto 52532) 
Abschreibungen (Kontengruppe 53) und Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 5655) 
Aufwendungen für Datenverarbeitung (Konto 5624) 

 
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden 
gemäß § 16 Abs. 3 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermäch-
tigungen. 
Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes gemäß § 16 Abs. 4 für einseitig deckungsfähig erklärt. 
  



VIII.  Anlagen zum Vorbericht 
 

A. Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen An-
lagen  

 
 
 
B. Geschäftsaufwendungen  

 
 
 
 





 
 

Gesamthaushalt 
 
 
 

Ergebnis- und 
 

Finanzhaushalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnisse Ansätze einschl. 
Nachträge

Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-

vorschriften nummer
Konto-

2023 2024 2025 2026 2027 2028
in €

E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 93.576.286,46 55.419.700 39.998.700 40.796.700 41.576.700 42.390.700 40

E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge 6.502.618,26 12.377.845 18.262.615 24.838.615 23.468.615 23.256.115 41

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4.135.969,45 4.768.500 4.145.500 4.002.000 3.999.000 3.999.000 42

E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.214.073,44 3.826.590 2.844.090 2.854.090 2.854.090 2.768.850 43

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.263.758,37 1.240.000 1.599.500 1.637.500 1.650.100 1.506.100 441, 443- 
445

E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.026.157,52 12.683.340 14.526.740 14.593.740 14.602.340 9.163.340 442

E 7 + Sonstige laufende Erträge 187.530.717,90 67.431.700 8.716.750 2.419.200 1.969.750 1.969.150 451-452, 
46

E 8 Summe der laufenden Erträge aus 
Verwaltungstätigkeit 312.249.581,40 157.747.675 90.093.895 91.141.845 90.120.595 85.053.255Summe E 1 

bis E 7

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.051.906,17 28.111.500 28.707.400 31.867.030 32.436.400 33.276.730 50-51

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14.098.753,23 15.941.200 16.499.930 18.352.660 18.777.290 15.379.220 52

E 11 – Abschreibungen 8.111,84 3.958.650 4.762.500 4.793.750 4.793.750 4.793.750 53

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen 196.956.376,78 76.335.448 32.679.130 26.333.630 26.890.630 27.440.630 54

E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 12.490.908,26 14.265.000 14.493.000 14.481.000 14.481.000 14.481.000 55

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4.328.384,08 6.279.370 5.944.180 5.006.720 4.922.650 4.933.510 56

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 
Verwaltungstätigkeit 252.934.440,36 144.891.168 103.086.140 100.834.790 102.301.720 100.304.840Summe E 9 

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 59.315.141,04 12.856.507 -12.992.245 -9.692.945 -12.181.125 -15.251.585 E 8 ./. E 15

E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.695.637,95 429.930 612.580 612.580 612.580 612.580 47

E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige 
Finanzaufwendungen 1.877.527,09 1.726.350 1.840.660 2.827.920 3.386.407 3.927.796 57

E 19 Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und 
-aufwendungen 818.110,86 -1.296.420 -1.228.080 -2.215.340 -2.773.827 -3.315.216E 17 ./. E 18

E 20 Ordentliches Ergebnis 60.133.251,90 11.560.087 -14.220.325 -11.908.285 -14.954.952 -18.566.801 E 16 + E 19

+ außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 499

– außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 599

E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 499 ./. 599

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 481

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 581

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 481 ./. 581

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag) 60.133.251,90 11.560.087 -14.220.325 -11.908.285 -14.954.952 -18.566.801Summe E 20 

bis E 22

F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- - 
und Auszahlungen 125.572.922,31 -50.256.113 -17.287.775 -8.675.885 -11.770.052 -15.133.901Summe F 20 

bis F 22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.923.206,60 4.976.300 6.807.550 4.689.200 4.100.400 709.100 681

F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten1.484.544,41 873.250 1.454.700 1.241.400 2.169.200 1.065.000 682-683

F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 3.921,77 4.000 4.100 4.200 900 0 684-689

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit4.411.672,78 5.853.550 8.266.350 5.934.800 6.270.500 1.774.100Summe F 24 
bis F 26

F 28 – Auszahlungen für immaterielle 
Vermögensgegenstände 319.245,88 2.661.400 1.050.800 782.500 482.400 163.100 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 11.092.367,57 15.688.900 16.639.250 15.723.100 14.841.000 7.516.700 785

F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 125.000,00 717.000 0 0 0 0 786

F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 18.296,22 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 787-789

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit11.554.909,67 19.087.300 17.710.050 16.525.600 15.343.400 7.699.800Summe F 28 
bis F 31

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit -7.143.236,89 -13.233.750 -9.443.700 -10.590.800 -9.072.900 -5.925.700F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag - 
132.716.159,20 -63.489.863 -26.731.475 -19.266.685 -20.842.952 -21.059.601F 23 + F 33

F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 9.443.700 10.590.800 9.072.900 5.925.700 691-692

F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 1.406.866,56 1.054.300 591.163 888.100 1.089.700 1.117.800 791-792

F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionskrediten -1.406.866,56 -1.054.300 8.852.537 9.702.700 7.983.200 4.807.900F 35 ./. F 36

F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne 
durchlaufende Gelder) 0,00 64.544.163 0 0 0 0 (695+696) ./. 

(795+796)

F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung 0,00 0 17.878.938 9.563.985 12.859.752 16.251.701(693+694) ./. 

(793+794)

F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit -1.406.866,56 63.489.863 26.731.475 19.266.685 20.842.952 21.059.601Summe F 37 

bis F 39

F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 727.343,44 0 0 0 0 0 699 ./. 799

F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 
Finanzmittelfehlbetrag -679.523,12 63.489.863 26.731.475 19.266.685 20.842.952 21.059.601F 40 + F 41

F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich 
durchlaufender Gelder) 727.343,44 -64.544.163 0 0 0 0 F 41 ./. F 38

F 44 nachrichtlich: - 
Ausgleich Finanzhaushalt 126.979.788,87 -51.310.413 -17.878.938 -9.563.985 -12.859.752 -16.251.701F 23 ./. F 36
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